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Depotreglement
Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen.

Dieses Depotreglement findet zusätzlich zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen  der  Bank  EEK AG (nachfolgend  "Bank"  ge-
nannt) auf die von der Bank ins Depot übernommenen Werte und
Sachen (nachfolgend  "Depotwerte"  genannt)  Anwendung,  insbe-
sondere auch, wenn diese in der Form von Bucheffekten geführt
werden.

Das  vorliegende  Dokument  ersetzt  sämtliche  bisherigen  Versio-
nen des Depotreglements.

1. Entgegennahme von Depotwerten
Die Bank übernimmt insbesondere folgende Depotwerte:
- Finanzinstrumente  für  die  Verwahrung,  die  Verbuchung,  die

Verwaltung und den Handel
- Dokumente  und andere  Wertgegenstände für  die  Verwahrung,

sofern sie dafür geeignet sind
- Edelmetalle  in  handelsüblicher  und  nichthandelsüblicher  Form

sowie Münzen mit numismatischem Wert für die Verwahrung

Die  Bank  kann  ohne  Angabe  von  Gründen  die  Entgegennahme
von Depotwerten ablehnen.

Die Bank kann vom Kunden eingelieferte Depotwerte auf Echtheit
und Sperrmeldungen prüfen oder durch Dritte im In- und Ausland
prüfen lassen, ohne dabei eine Haftung zu übernehmen. Diesfalls
führt  die  Bank  Verkaufs-  und  Lieferaufträge  sowie  Verwaltungs-
handlungen erst nach abgeschlossener Prüfung aus.

2. Haftung
Die  Bank  behandelt  die  Depotwerte  des  Kunden  mit  der  ge-
schäftsüblichen  Sorgfalt.  Sie  haftet  nur  für  direkte  Schäden,  die
von ihr durch eine Verletzung der geschäftsüblichen Sorgfalt  un-
mittelbar verursacht wurden, keinesfalls aber für mehr als den de-
klarierten  Depotwert.  Insbesondere  haftet  die  Bank  nicht  für
Schäden  die  durch  atmosphärische  Einflüsse,  höhere  Gewalt
oder Elementarereignisse entstanden sind.

Im  Weiteren  übernimmt  die  Bank  keine  Verantwortung  für  die
Performance  der  Depotwerte.  Der  Kunde  nimmt  zur  Kenntnis,
dass von der vergangenen Performance eines Finanzinstruments
nicht  auf  die  zukünftige  Wertentwicklung  geschlossen  werden
kann.

Die  Bank  haftet  bei  Finanzinstrumenten  von  Drittanbietern  nicht
für unrichtige oder unterlassene Angaben in Prospekten oder an-
deren  Dokumenten  (z.B.  Informationen  über  Preisbildung)  sowie
für daraus entstehende Verluste.

3. Melde- und Anzeigepflichten

zuhalten,  Auflagen  zu  erfüllen  oder  erforderliche  Bewilligungen
einzuholen, wenn er Geschäfte mit Depotwerten tätigt oder veran-
lasst.  Insbesondere  die  Beschaffung  von  Informationen  im  Zu-
sammenhang  mit  Melde-  und  Anzeigepflichten  sowie  Beschrän-
kungen  sind  Sache  des  Kunden.  Werden  solche  Pflichten  erst
nach  bereits  erfolgtem  Kauf  eingeführt,  ist  die  Bank  ermächtigt,
die fraglichen Depotwerte zu veräussern, sofern der Kunde einer
entsprechenden  Aufforderung  nicht  rechtzeitig  nachkommt  und
sie ihm den Verkauf angedroht hat.

4. Verzicht auf Weiterleitung von Informationen
Der Kunde verzichtet auf die Weiterleitung von Informationen, die
im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Aktionärsrechte rele-
vant  sind.  Vorbehalten  bleiben  zwingende  gesetzliche  Bestim-
mungen.

5. Verwahrung
5.1 Art der Verwahrung
Die Bank ist ermächtigt, Depotwerte in eigenem Namen aber auf
Rechnung und  Gefahr  des  Kunden bei  einem Dritten  verwahren
zu lassen. Falls der Kunde der Bank eine Drittdepotstelle vorgibt,
welche die Bank dem Kunden nicht  empfiehlt,  so ist  die Haftung
der  Bank  für  Handlungen  dieser  Drittdepotstelle  in  jedem  Fall
ausgeschlossen.

Die Bank ist  berechtigt,  Depotwerte  ganz oder  teilweise in  Sam-
meldepots zu verwahren, die bei der Bank selbst, bei einer Dritt-
bank  oder  einer  zentralen  Depotstelle  geführt  werden.  Bei  Be-
stehen eines Sammeldepots ist der Kunde Miteigentümer am Ge-
samtbestand des Depots,  wobei  sich der Miteigentumsanteil  des
Kunden  aus  dem  Verhältnis  seines  Depotbestandes  zum  Ge-
samtbestand des Sammeldepots ergibt. Bei der Auslieferung aus
dem  Sammeldepot  ist  der  Kunde  nicht  berechtigt,  bestimmte
Nummern, Stücke oder Stückelungen zu wählen.

Wenn  gattungsmässig  aufbewahrte  Wertpapiere  ausgelost  wer-
den, so verteilt die Bank die von der Auslosung erfassten Depot-
werte  unter  den  Kunden.  Dabei  wendet  sie  bei  der  Zweitauslo-
sung  eine  Methode  an,  die  allen  Kunden  eine  gleichwertige  Be-
rücksichtigung wie beim Erstauslosungsverfahren bietet.

5.2 Im Ausland verwahrte Depotwerte
Beim Handel mit im Ausland verwahrten Depotwerten ist der Kun-
de  damit  einverstanden,  dass  die  Depotwerte  grundsätzlich  den
Gesetzen und Usanzen am Ort der Verwahrung unterliegen. Die-
se ausländischen Gesetze und Usanzen können von jenen in der
Schweiz  abweichen  und  sie  bieten  gegebenenfalls  kein  gleich-
wertiges Schutzniveau des Kunden.

Im Ausland deponierte Werte können nach Wahl der Bank von ei-
ner Korrespondenzbank, einer Verwahrstelle oder einer zentralen
Sammeldepotstelle  im Namen der  Bank,  auf  Rechnung und Ge-
fahr des Kunden verwahrt, verbucht und verwaltet werden. Depot-
werte können aber auch nach Ermessen der Bank auf den Kun-
den eingetragen und segregiert, d.h. im Namen des Kunden ver-
wahrt  werden.  Dabei  akzeptiert  der  Kunde,  dass  sein  Name der
auswärtigen Depotstelle bekannt wird.

5.3 Eintragung der Depotwerte
Depotwerte,  die  auf  den  Namen  lauten,  können  im  massgebli-
chen Register  (z.B.  im Aktienbuch)  auf  den Depotinhaber  einge-
tragen werden, wenn eine entsprechende Ermächtigung vorliegt.
Die Bank haftet  nicht  für  Folgen des Handels mit  vinkulierten Fi-
nanzinstrumenten,  insbesondere  wenn  der  Kunde  die  entspre-
chenden Voraussetzungen nicht erfüllt, oder es versäumt notwen-
dige Schritte für eine Zustimmung des Emittenten vorzunehmen.

Der Kunde ist für die Erfüllung seiner allfälligen Melde- und Anzei-
gepflichten  sowie  Pflichten  gegenüber  Gesellschaften,  Handels-
plätzen, Behörden oder anderen Marktteilnehmern (insbesondere 
Offenlegung von Beteiligungen, Unterbreitung eines Übernahme-
angebots)  selbstständig  verantwortlich.  Dies  gilt  selbst  dann, 
wenn Depotwerte bei der Depotstelle nicht auf den Kunden einge-
tragen sind. Die Bank ist nicht verpflichtet, den Kunden auf diese 
Pflichten hinzuweisen. Sofern die Depotwerte auf den Namen ei-
ner Nomineegesellschaft oder der Bank eingetragen sind, hat der 
Kunde die  Bank  unverzüglich  über  eine  allfällige  Meldepflicht  zu 
informieren.

Die Bank ist  berechtigt,  Handlungen für  Depotwerte,  die  zu Mel-
depflichten der Bank führen, unter Mitteilung an den Kunden ganz 
oder teilweise nicht auszuführen.

Der  Kunde  ist  allein  verantwortlich,  allfällige  gemäss  anwendba-
rem in- oder ausländischem Recht geltende Beschränkungen ein-
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Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass
seine Daten in Bezug auf die Depotbeziehung zur Bank im Rah-
men  der  Eintragung  der  Depotwerte  an  Dritte  zur  Kenntnis  ge-
bracht  werden  können  (z.B.  Emittenten  oder  Drittverwahrungs-
stellen).

5.4 Annullierung von Urkunden
Die  Bank  hat  das  Recht,  eingelieferte  Urkunden annullieren  und
durch Wertrechte  ersetzen zu lassen,  soweit  dies  nach dem an-
wendbaren Recht zulässig ist.

5.5 Transportversicherung
Die  Bank  ist  berechtigt,  in  eigenem Namen,  aber  auf  Rechnung
des  Kunden  eine  Transportversicherung  für  die  Depotwerte  des
Kunden abzuschliessen.

5.6 Dauer der Verwahrung
Die Dauer der Verwahrung ist in der Regel unbestimmt. Der Kun-
de  ist  berechtigt,  die  Auslieferung  der  Depotwerte  zu  verlangen.
Solche  Auslieferungen  erfolgen  nur  während  der  normalen  Ge-
schäftsöffnungszeiten  der  Bank.  Bei  auswärtiger  Deponierung
gelten die banküblichen Auslieferungszeiten und -fristen.

Die  Bank  kann  jederzeit  und  ohne  Angabe  von  Gründen  die
Rücknahme  oder  den  Verkauf  einzelner  oder  sämtlicher  Depot-
werte verlangen. Wenn die Bank Depotwerte nicht länger verwah-
ren möchte, wird die Bank den Depotinhaber um Instruktionen bit-
ten,  wohin  die  Depotwerte  transferiert  oder  ob  sie  verkauft  wer-
den sollen. Falls der Depotinhaber der Bank auch nach einer an-
gesetzten  angemessenen  Nachfrist  keine  Instruktionen  erteilt,
kann  die  Bank  die  Depotwerte  physisch  ausliefern  oder  liquidie-
ren. Der Kunde trägt alle Kosten sowie allfällige Schäden, welche
infolge  einer  Rücknahme,  Auslieferung  oder  Liquidation  von  De-
potwerten anfallen.

5.7 Besondere Bestimmungen für verschlossene Depots
In  verschlossenen  Depots  dürfen  nur  Wertsachen,  Dokumente
und andere zur  Verwahrung in  einem verschlossenen Depot  ge-
eignete Gegenstände verwahrt werden.

Für  die  Verwahrung  in  verschlossenen  Depots  ungeeignet  sind
namentlich  verderbliche  Güter,  gefährliche,  entzündbare,  zer-
brechliche  oder  aus  anderen  Gründen  zur  Aufbewahrung  in  ei-
nem Bankgebäude ungeeignete Gegenstände.

Liefert  der  Kunde  ungeeignete  Gegenstände  ein  und  entsteht
deswegen ein Schaden, so ist der Kunde dafür haftbar. Die Bank
ist berechtigt, vom Kunden den Nachweis über die Natur der ver-
wahrten  Gegenstände  zu  verlangen  beziehungsweise  den  Inhalt
der verschlossenen Depots zu kontrollieren.

Eingelieferte  Depotwerte  müssen  in  versiegelten  Umschlägen
oder  Verpackungen  eingereicht  werden  und  eine  Aufschrift  mit
dem Namen und der  genauen Adresse des Kunden sowie  einer
Deklaration des vollen Wertes tragen.

Bei der Rücknahme von im Depot verwahrten Gegenständen hat
der  Kunde  die  Unversehrtheit  der  Versiegelung/Plombierung  zu
prüfen.  Mit  der  Herausgabe  derselben  an  den  Kunden  ist  die
Bank von jeder Haftung befreit.

6. Verwaltung
6.1 Verwaltungshandlungen ohne ausdrückliche Weisung
Die  Bank  kann  ohne  ausdrückliche  Weisung  des  Kunden  insbe-
sondere die folgenden Verwaltungshandlungen besorgen:
- den Einzug oder die Verwertung fälliger Zinsen, Dividenden, an-

derer Ausschüttungen sowie rückzahlbarer Depotwerte;
- die  Überwachung  von  Auslosungen,  Kündigungen,  Konversio-

nen sowie Bezugsrechten;
- die Amortisation von Wertschriften;
- den Bezug neuer Couponbögen und den Austausch von Wert-

papierurkunden.

Die Bank stützt sich bei der Besorgung der Verwaltungshandlun-
gen auf die ihr zugänglichen Publikationen und Listen, übernimmt
diesbezüglich jedoch keinerlei Haftung.

6.2 Gutschriften und Belastungen
Die Bank ist  berechtigt,  das Konto des Kunden für  Verwaltungs-
handlungen,  aussergewöhnliche  Bemühungen  und  Auslagen,
Steuern, Abgaben sowie die Gebühren auswärtiger Verwahrungs-
stellen  separat  zu  belasten  beziehungsweise  Gutschriften  dort
vorzunehmen. Anfallende Kosten gehen vollumfänglich zu Lasten
des Kunden.

7. Handel
7.1 Fehlende Deckung
Die Bank ist  nicht  verpflichtet,  die  Deckung von Aufträgen durch
Kontoguthaben oder Depotbestände bei deren Annahme zu über-
prüfen.  Im Falle  einer  Unterdeckung kann die  Bank den Kunden
auffordern,  die  Deckung  innert  angemessener  Frist  sicherzustel-
len. Andernfalls ist die Bank berechtigt, Positionen ohne Weiteres
auf Rechnung und Risiko des Kunden glattzustellen.

7.2 Handeln der Bank auf eigene Rechnung
Bei  Kauf-  oder  Verkaufsaufträgen  des  Kunden  für  Werte  mit  ei-
nem Markt-  oder  Börsenpreis  ist  die  Bank  zum Selbsteintritt  be-
rechtigt.

7.3 Treuhänderische Übernahme von Depotwerten
Ist die Verschaffung des Eigentums an Depotwerten an den Kun-
den unüblich oder nicht möglich, kann die Bank diese in eigenem
oder im Namen eines Dritten, immer jedoch auf Gefahr und Rech-
nung  des  Kunden,  erwerben  oder  erwerben  lassen  und  die  dar-
aus  entstehenden  Rechte  ausüben  oder  ausüben  lassen.  Anfal-
lende  Kosten  oder  Schäden  aus  derartigen  Geschäften  hat  der
Kunde zu tragen.

8. Änderungen des Depotreglements
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieses Depotregle-
ments  vor.  Solche  Änderungen  werden  dem  Kunden  entweder 
auf dem Postweg, auf der Internetseite der Bank, in den Kunden-
zonen der Bank oder auf andere geeignete Weise bekannt gege-
ben.  Ohne  schriftlichen  Widerspruch  seitens  des  Kunden  inner-
halb von 30 Tagen gelten sie als genehmigt. Mit Bekanntgabe der 
Änderung steht es dem Kunden frei, die von der Änderung betrof-
fenen Dienstleistungen schriftlich zu kündigen.

Bern, Januar 2024
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